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2024-159 

 Schweizerische Bundesbahnen SBB - Projekt Erneuerung 

Stützbauwerk Haldengut / Neugut Rüti - Vereinbarung unterirdisches 

Überbaurecht und vorübergehende Landbeanspruchung Grundstück 

Kat. Nr. 4896 - Genehmigung 

Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit dem Projekt «Rüti, Erneuerung Stützbauwerk Haldengut & 

Neugut» der SBB, werden Flächen von Drittgrundstücken beansprucht und zu deren 

Lasten Rechte eingeräumt. Davon betroffen ist das Grundstück Kat. Nr. 4896 im 

Eigentum der Gemeinde Rüti (im untenstehenden Land- und Rechtserwerbsplan gelb 

eingefärbt). 

 

 

Für das zum Stützbauwerk gehörende Steinschlagschutznetz müssen zu dessen 

Sicherung permanente Spiralseilanker gesetzt werden. Spiralseilanker sind spezielle 

Anker, die hauptsächlich im Bauwesen und im geotechnischen Bereich eingesetzt 

werden. Sie dienen der Stabilisierung von Böschungen oder der Verankerung von 

Bauwerken im Boden. Die spiralige Form ermöglicht eine optimale Verteilung der Lasten 

im Erdreich. 

 

Damit die Spiralseilanker für das Steinschlagschutznetz gesetzt werden können, 

benötigen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) von der Gemeinde Rüti, als 

Eigentümerin des Grundstücks Kat. Nr. 4896 (Trümmlenweg), ein unterirdisches 
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Überbaurecht. Dies soll mittels Grunddienstbarkeit als Last im Grundbuch auf Grundstück 

Kat. Nr. 4896 eingetragen werden. 

 

Sollte ein späterer Aus-, Um- oder Neubau im Bereich der Parzelle Nr. 4886 dadurch 
beeinträchtigt oder erschwert werden, wird in erster Linie versucht, die Spiralseilanker 
derart anzupassen oder zu verstärken, dass eine uneingeschränkte Bebauung unter 
Einhaltung der geltenden Bauvorschriften möglich ist. Die dadurch entstehenden Kosten 
werden durch die SBB getragen. 
 
Die SBB bezahlt der Gemeinde Rüti als Grundeigentümerin für jeden Laufmeter, von im 
Erdreich des Grundstücks Kat. Nr. 4896 belassenen Spiralseilanker, eine einmalige 
Entschädigung für das Belassen und das Dulden von CHF 35.00. Der voraussichtliche 
Entschädigungsbetrag beläuft sich im Total auf ca. CHF 2'030.00. 
 
Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich von Ende Juni 2027 bis ca. Ende August 2027. 
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Vereinbarung im Detail 
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Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Der Beschluss verfolgt die Dimension Vorsorgen mit dem Leitsatz «Ein gut ausgebautes 

Angebot des öffentlichen Verkehrs sowie ein vorbildliches Fuss- und Radwegnetz 

reduzieren den motorisierten Individualverkehr deutlich» aus der Strategie «Rüti leben 

Rüti gestalten». 

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele 

Keine Relevanz. 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat - abgesehen von der einmaligen Entschädigung von ca. CHF 2'030.00 

durch die SBB gemäss Vereinbarung - keine finanziellen Auswirkungen.  

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 

2019 der Gemeinderat zuständig.  

Beschluss 

1. Die Vereinbarung mit den Schweizerischen Bundesbahnen SBB für ein 

unterirdisches Überbaurecht zwecks Setzung der «Spiralseilanker 

Steinschlagschutznetz» sowie für eine vorübergehende Landbeanspruchung des 

Grundstücks Kat. Nr. 4896, im Eigentum der Gemeinde Rüti, und im 

Zusammenhang mit dem SBB Bahnprojekt «Rüti, Erneuerung Stützbauwerk 

Haldengut & Neugut», wird genehmigt. 
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2. Sven Hegi, Leiter Abteilung Bau, wird ermächtig, die vorliegende Vereinbarung inkl. 

Dienstbarkeit mit den Schweizerischen Bundesbahnen SBB im Auftrag des 

Gemeinderates Rüti zu unterzeichnen. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- SBB Immobilien, Severin Arnold, severin.arnold@sbb.ch 

- Notariat und Grundbuchamt Wald, Postfach 246, 8636 Wald, unter Beilage des 

Land- und Rechtserwerbsplans Situation 1:200 vom 30.04.2024 

- Abteilung Finanzen 

- Abteilung Bau 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme), unter 

Beilage des Land- und Rechtserwerbsplans Situation 1:200 vom 30.04.2024 

- Internet «Schweizerische Bundesbahnen SBB - Projekt Erneuerung Stützbauwerk 

Haldengut / Neugut Rüti - Vereinbarung unterirdisches Überbaurecht und 

vorübergehende Landbeanspruchung Grundstück Kat. Nr. 4896 - Genehmigung» 

- Archiv 
 

 

Versand: 29. Oktober 2024 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 
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